
 

FRÜHJAHRSKONFERENZ 

vom 1. bis 2. Juni 2016 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Beschluss 

der Ministerinnen und Minister 

 
 
 
 
TOP II.17:  Erfahrungen mit der Durchführung des „besonders beschleunigten“ 

Verfahrens 

 

Berichterstattung: Nordrhein-Westfalen, Bayern, Berlin 

 

 

1. Die Justizministerinnen und Justizminister haben sich anhand aktueller Erfahrungsbe-

richte aus Düsseldorf, Köln und Berlin sowie aus den Bezirken der Staatsanwaltschaf-

ten Passau und Traunstein über die Möglichkeiten unterrichtet, die eine Kombination 

aus beschleunigtem Verfahren gemäß § 417 ff. StPO mit der Hauptverhandlungshaft 

nach § 127b StPO (besonders beschleunigtes Verfahren) für die Strafverfolgung ins-

besondere in Ballungszentren sowie punktuell und deliktsbezogen an anderen Krimi-

nalitätsschwerpunkten bietet. 

 

2. Sie bekräftigen die Bedeutung einer Strafe, die „auf dem Fuße folgt“ und die vor allem 

reisende Straftäter daran hindern kann, Verfahren zu verschleppen oder unterzutau-

chen, um sich der Strafverfolgung zu entziehen. 
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